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RS OGH 1976/11/15 Bkd31/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.11.1976

Norm

DSt 1872 §2 C4

Rechtssatz

Das Vorbringen eines Anwalts kann dann nicht als Verstoß gegen die Treuep5icht gegenüber dem Klienten angesehen

werden, wenn sich der Anwalt auf die Anführung der rechtserheblichen Tatsachen beschränkt, ohne etwa ihm

anvertraute Geheimnisse preiszugeben.
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